
Seite 1 von 2

Schlagwort-Nr. 2121. Online seit 10.03.2014, aktualisiert am 23.02.2017.

Württembergische Verfassunggebende
Landesversammlung

Nachdem die Novemberrevolution auch in Württemberg die Monarchie

beseitigt hatte, wurde am 12. Januar 1919 eine Verfassunggebende

Landesversammlung gewählt. Dabei erhielten die Unabhängigen

Sozialdemokraten (USPD) 3,1 % der Stimmen bzw. 4 Mandate, die

Mehrheitssozialdemokraten (MSPD) 34,4 % bzw. 52 Mandate, die

Deutsche Demokratische Partei (DDP) 25,0 % bzw. 38 Mandate, die

Zentrumspartei (Z) 20,8 % bzw. 31 Mandate, die deutschnationale

Bürgerpartei 7,4 % bzw. 11 Mandate, der Württembergische Bauernbund

5,8 % bzw. 10 Mandate und die Württembergischen Weingärtner und

Kleinbauern 2,7 % bzw. 4 Mandate.

Damit erhielten MSPD, DDP und Z, die seit dem 11. November

1918 die provisorische Landesregierung bildeten, zwei Drittel der

Sitze. Dementsprechend wurde die Regierung am 23. Januar von

der Verfassunggebenden Landesversammlung bestätigt, strich am

14. Februar das Attribut "provisorisch" aus ihrer Amtsbezeichnung und

nannte sich fortan "Staatsregierung".

Am gleichen Tag verabschiedete die Landesversammlung das Gesetz

über die vorläufige Ausübung der Staatsgewalt. Dieses sah vor,

dass ein von der Landesversammlung gewählter Staatspräsident die

Minister ernennen sollte. Die Staatsregierung musste das Vertrauen

der Landesversammlung besitzen und war dieser verantwortlich.

Am 7. März wurde der bisherige Ministerpräsident Wilhelm Blos zum

Staatspräsidenten gewählt.

Bereits in ihrer ersten Sitzung wurde der Landesversammlung von

der Regierung ein Verfassungsentwurf vorgelegt. Über diesen wurde

nach der dritten Lesung bereits am 26. April abgestimmt. Mit 128

Ja- und neun Nein-Stimmen nahm die überwältigende Mehrheit der

Landesversammlung das Staatsgrundgesetz an. Dieses wurde am

23. Mai im Regierungsblatt verkündigt. Die rasche Verabschiedung

der Landesverfassung geschah insbesondere, um die Arbeiter-

und Soldatenräte zu entmachten, wobei die Koalition die Revision

der Landesverfassung nach der späteren Verabschiedung der

Reichsverfassung in Kauf nahm. So wurde das Staatsgrundgesetz erst

am 25. September endgültig in Kraft gesetzt.

Durch Gesetz wurde die Verfassunggebende Landesversammlung

schließlich am 28. Mai in den Landtag im Sinne der Verfassung

umgewandelt.
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